
Öffentliche Bekanntmachung

Der Genehmigung der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes „Freizeitzentrum
Goltsteinkuppe“ der Gemeinde Inden nach § 6 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.
Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316).

Der Rat der Gemeinde Inden hat in seiner Sitzung am 06.06.2007 die 13. Änderung des
Flächennutzungsplanes „Freizeitzentrum Goltsteinkuppe“ der Gemeinde Inden beschlossen. Der
Geltungsbereich ist dem Übersichtsplan zu entnehmen.

Plan

Mit Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 27.07.2007 wurde die 13. Änderung des
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Inden genehmigt.

Auslegung
Die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Inden liegt ab sofort bei der
Gemeindeverwaltung Inden, Rathausstraße 1, 52459 Inden, Bauverwaltung, Zimmer 22, während der
Öffnungszeiten:

montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und
freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Über den Inhalt der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Inden wird auf Verlangen
Auskunft gegeben.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Inden
nach § 6 BauGB wirksam.

Inden, den 13. August 2007

Der Bürgermeister
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Hinweis:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.






